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Zwangs -Bersteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Gemeindebezirk Frauenstein

belegenen , im Grundbuche von Frauenstein Band II , Blatt 46 und Blatt 47 zur Zeit der
Eintragung des Versteigerungsvermerks auf den Namen:

a ) des Winzers Johann Demant H . in Frauenstein,
b ) desselben und seiner Frau Elisabeths Demant , geb . Eisenhardt daselbst

als Gesamtgut eingetragenen Grundstücke:
zu a) Grundsteuermutterrolle 473 , Kartenblati 2 No . 171 , Acker Mühlberg 1 . Gewann,

4 .24 ar , 12 Pfg . Grundsteuerreinertrag,
Kartenblatt 9 No . 30 , Acker Neueweiher , II . Teil , 2 . Gewann , 13,30 ar.

1,41 Mark Grundsteuerreinertrag,
Kartenblatt 9 No . 60 , Acker Schleif 1. Gew ., 6,56 ar , 36 Pfg . Grundsteuer-

remertrag,
Kartenblatt 7 No . 213 , Acker Albertsberg 4 . Gew ., 6,14 ar , 17 Pfg . Grund¬

steuerreinertrag,
Kartenblatt 16 No . 343/291 , Acker Kleine Sandkaut 3 . Gew ., 7,19 ar,

1 .24 Mark Grundstcuerreinertrag,
Kartenblatt 16 No . 66 , Weingarten Quillborn , 1,15 ar , 36 Pf . Grundsteuer¬

reinertrag,
zu b) Grundsteuermutterrolle 748 , Kartenblatt 6 No . 88 , Gebäudesteuerrolle 113,

Wohnhaus mit Hofraum , Scheune und Stall , Obergasse 9 , 1,43 ar,
90 Mark Gebäudesteuernutzungswert , und Kartenblatt 16 No . 344/291,
Art . 748 der Grundsteuermutterrolle , Acker Kleine Sandkaut , 3 . Gew .,
6 .25 ar , 98 Pfg . Grundsteuerreinertrag,

(Kartenblatt 6 No . 88 hat das unbeschränkte Fahrt - und Wandlungsrecht auf
der ganzen Fläche über Parzelle Kartenblatt 6 No . 89 von Frauenstein
und ist belastet mit einer Ganggerechtigkeit über den Hof längs der
Parzelle Kartenblatt 6 No . 87 bis 91 zu Gunsten von Kartenblatt 6
No . 90)

am 4 . Juli 1803 , nachmittags 4 Uhr,
durch das Unterzeichnete Gericht im Rathause zu Frauenstein versteigert werden.

Der Versteigerungsvermerk ist
zu a ) am 24 . April 1903 und
zu b ) am 12 . Februar 1903 in das Grundbuch eingetragen.

Es ergeht die Aufforderung , Rechte , soweit sie zur Zeit der Eintragung des Ver¬
steigerungsvermerks aus dem Grundbuche nicht ersichtlich waren , spätestens im Versteigerungs¬
termine vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und , wenn der
Gläubiger widerspricht , glaubhaft zu machen , widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge¬
ringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem
Ansprüche des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Diejenigen , welche ein der Versteigerung entgegenstehendes Recht haben , werden
aufgefordert , vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung
des Verfahrens herbeizuführen , widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die
Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt . I? 267

Wiesbaden , den3. Mai 1903.
Königliches Amtsgericht 12.

Polizei - Verordnung,
best . Abänderung beziehungsweise Ergänzung des
§ 62 der Polizei -Verordnung vom 18 . Sept . 1900.

Auf Grund der Paragr . 5 und 6 der Aller¬
höchsten Verordnung vom 20 . September 1867
über die Polizeiverwaltung in den neu erworbeneil
LandeSteilen , sowie der Paragr . 143 und 144 des
Gesetzes über die allgemeine Landerverwaltung
vom 30 . Juli 1883 wird unter Aufhebung des
bisherigen Bestimmung des Paragr . 62 der Polizei-
Verordnung vom 18 . September 1900 mit Zu¬
stimmung des Magistrats für den Polizeibezirk
der Stadt Wiesbaden verordnet was folgt:

Der Paragr . 62 der Polizei -Verordnung vom
18. September 1900 erhält folgende Fassung:

8 62.

Aushängen und Ausklopfen von Gegen¬
ständen.

1 . Auf öffentlichen Straßen und in Vorgärten,
sowie an straßenwärts und nach Vorgärten zu
bclegenen Türen , Fenstern und Ballonen ist das
Aushängen und Aurlegen von Wäsche und das
Auslcgen , Klopfen und Ausstäuben von Kleidern,
«Teppichen , Betten , Matratzen und ähnlichen Gegen¬
ständen verboten . Ausgenommen hiervon ist das
Mslegen von Teppichen zur Ausschmückung bei
öffentlichen Festveranstaltungen.

2 . Das AuSklopfcn der ad 1 genannten Gegen¬
stände ist in Höfen und Gärten innerhalb der
Stadt nur an Werktagen von 8 bis 12 Uhr vor¬
mittags gestattet . Zimmerteppiche und Läufer,
deren Flächeninhalt 16 Quadratmeter übersteigt,
dürfen innerhalb der Sradt , sowie in der Nähe
von öffentlichen Straßen , Plätzen und Promenaden-
wcgen im Umkreise der Stadt überhaupt nicht aus¬
geklopft oder gestäubt werden.

3 . Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimm¬
augen werden mit der im Paragr . 75 der Polizei-
Verordnung vom 18 . September 1900 angedrohten
Strafe ( bis zu 30 Mk ., eventuell 3 Tagen Haft)
geahndet.

4 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Publikation in Kraft . *

Wiesbaden , den 8. April 1903.
Der König !. Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Die Lrarrienstraße von der Adelheidstraße

hiS zur Mbrechtstraße wird zwecks Neueindeckung
emf die Dauer Kr Arbeit für den Fährverkehr
polizeilich gesper *

Wiesbaden , den 5. Mai 1903.
Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der § 5 und 6 des Gesetzes über

die Einführung der Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen Landesteilen vom 20 . September 1867
wird nach Beratung mit dem hiesigen Gemeinde-
vorstande verordnet wie folgt:

8 1 . Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren handeln , sind verpflichtet , die Preise de?
gewöhnlichen Brotes für je l l» Kilogramm (1 Pfund)
an den Verkaufsstellen durch einen von außen sicht¬
baren und von dem Revicr - Polizei - Kommissar
abgestempelten Anschlag zur Kenntnis des Publikums
zu bringen.

Die Preise dürfen nur an einem Montag
abgcändert werden . Diese Abänderung muß
am nämlichen Tage dem Revier -Polizei -Kommissar
mitgeteilt und von dem letzteren der abgeänderte
Anschlag abgestempelt werden.

§ 2 . Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren handeln , sind ferner verpflichtet , an den
Verkaufsstellen eine Wage mit Gewichten ans-
zustcllen oder mitzuführen und den Käufern auf
Verlangen das Brot vorzuwiegen.

8 3 . Wer einen höheren Preis für Brot , als
den nach § 1 angeschlagenen verlangt oder sich
zahlen läßt oder wer weniger Brot an Gewicht
liefert , als er verkauft hat oder wer sonst den Be¬
stimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt,
wird , sofern nicht eine Bestrafung auf Grund des
Strafgesetzbuches erfolgt , mit Geldstrafe bis zu
9 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender
Haft bestraft.

8 4 . Die Polizei -Verordnung vom 25 . Februar
d . I . wird hiermit außer Kraft gesetzt und tritt
an deren Stelle die obige Verordnung . *

Wiesbaden , den 12. April 1881.
Königliche Polizei - Direktion.

Dr . v . Strauß.

„Wird hiermit veröffentlicht ."
Wiesbaden , 2. April 1903.

Der Polizei -Direktor : v . Scheuch.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ihre BerusSgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der Königl . Gewerbe -Inspektion
zu geben , finden für die Königliche Gewerbe-
Inspektion zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. und 3. Sonntag jeden Monats,
vormittags von 11 ' / - bis mittags 1 ' /, Uhr und
am Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
nachmittags von 5 ' / - bis 7 ' /- Uhr in deren Ge-
schäftslokal , Dotzheimerstraße 5 , hier statt . *

Wiesbaden » den 8. Januar 1903.
Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiesen , daß es im eigene»

Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtung oder
wesentliche » Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufsichtsbcamten
(Gewerbe -Inspektor ) zu Rate zu ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und un¬
nötiger Kosten von vornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen werde » können , deren cs zur Er¬
füllung der durch die Bestimmungen der 88 120a — d
der Gewerbeordnung den Betriebsunternehmern
anferlegteu Pflichten bedarf . *

Wiesbaden , den 8. April 1897.
Königliche Polizei -Direktion,

gez. Karl Prinz von Ratibor.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden , den 2. Mai 1903.

_ Der Polizei -Direktor : v . Schenck.
Bekanntmachung.

Die Königliche Staats - Regierung hat die
Herstellung einer geologischen Karte vom
Königreich Preußen unternommen.

Mit der Ausführung der betreffenden Arbeiten
in dem hiesigen Kreise sind der Laudesgeologe
Dr . Leppla ans Berlin und der Geologe
A . V . Reinach aus Frankfurt a. M . beauftragt
worden.

Mit Rücksicht auf die Gemeinnützigkeit dieser
Arbeiten und ihre Wichtigkeit für die Interessen
der Land - und Forstwirtschaft und der Industrie
ist es dringend erwünscht , daß die Ortsbehörden
und Kreiseingesessenen die genannten bei ihren
Arbeiten unterstützen und sie namentlich von etwa
gemachten geologische :'. Funden und Beobachtungen,
welche für die Kartenaufnahme von Interesse sein
können , in Kenntnis zu setzen.

Von seiten der geologischen Landesanstalt sind
die genannten Beamten mit Lcgitimationskarten
versehen worden . *

Wiesbaden , den 1. Mai 1903.
_ Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor den Über¬

tretungen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestim¬
mungen hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht:
8 368 No . 6 des Reichs - Strafgesetzbuches:

Mit Geldstrafe bis zu sechszig Mark oder mit
Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft , wer an
gefährlichen Stellen in Wäldern oder Haiden oder
in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer¬
fangenden Sachen Feuer anzündet.

8 44 des Feld - und Forstpolizei -Gesetzes
vom 1. April 1880.

Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit
Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft , wer:

1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahrbringender
Weise nähert,

2 . im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt , fortwirst oder unvorsichtig
handhabt,

3 . abgesehen von den Fällen des 8 368 No . 6
des Strafgesetzbuches , im Walde oder in gefährlicher
Nähe desselben , im Freien ohne Erlaubnis des
Ortsvorstehers , in dessen Bezirk der Wald liegt,
in Königl . Forsten ohne Erlaubnis der zuständigen
Forstbcamten Feuer anzüudet oder das gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu beaufsichtigen
oder auszulöschen unterläßt,

4 . abgesehen von den Fällen des 8 360 No . 10
des Strafgesetzbuchs bei Waldbränden , von der
Polizeibehörde , dem Ortsvorsteher oder deren Stell¬
vertreter oder dem Forstbesitzer oder Forstbeamten
zur Hülfe aufgefordert , keine Folge leistet , obgleich
er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Nach¬
teile genügen konnte.
8 17 der Regierungs - Polizei - Verordnung

vom 6 . Mai 1882.
Mit einer Geldstrafe bis zehn Mark , im Un-

vermögcnsfalle mit verhältnismäßiger Haft wird
bestraft , wer in der Zeit vom 15 . März bis 15 . Mai
bei trockenem Wetter außerhalb der Wege in einem
Walde Zigarren oder aus einer Pfeife ohne ge¬
schlossenen Deckel raucht . *

Wiesbaden , den 3. März 1903.
Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Auszug
aus der Polizei -Verordnung , betreffend das Mclde-

wescn vom 17 . Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisenderc .),
welche in Privathäusern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Bureau des
Polizeireviers an - bezw . abzumelden.

Gast - und Herbergswirte haben täglich bis
11 Uhr vormittags alle während des vorher-
gegangcnen Tages oder während der Nacht an¬
gekommenen bezw . abgereisten Fremden bei dem
Bureau des Polizei -Reviers an - bezw . abzumeldeu.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Vor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburts¬
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und Herbergswirte sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner
Ankunft zur Eintragung vorzulegen uud auf die
richtige und vollständige Ausfüllung der Rubriken
zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht . *

Wiesbaden , 2. Januar 1903.
Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Ein aus dem Transport beschädigter

Wagen belgischer Marmor — Gewicht
10,282 leg - soll

am Freitag , den 15 . er.,
Nachmittags 2 Uhr,

auf Bahnhof Rüdesheim öffentlich meist¬
bietend verkauft werden . Wegen Besichtigung
wolle man sich an Güterabfertigung Rüdes¬
heim wenden . F273

Wiesbaden , den 11 . Mai 1903.
Kgl . Eisenb .-Berkehrsinspection.

Fleisch- rc. Lieferung.
Am 2 . Juni d . I . , früh 1 « Uhr,

wird im diesseitigen Geschäftszimmer , Rhein¬
straße 47 , der Bedarf von Fleisch - rc.
Waren für die hiesige Garnison auf die
Zeit vom 1. Juli bis 31 . Dezember 1903
verdungen . Bedingungen liegen aus und
können gegen Zahlung der Selbstkosten be¬
zogen werden.

Versiegelte Angebote sind vor dem Termin
mit der Aufschrift „Angebot auf Fleisch¬
lieferung " abzugeben. F289
_ Garnison -Verwaltung.
Auszug aus der Straften -Polizei-
Verordnung vom 18 . Sept . 1900.

8 56.
4 . Kinder unter 10 Jahren , welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden , sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der in öffentlichen Anlagen uud
Straßen ausgestellten Ruhebänke , welche die Be¬
zeichnung „Ruhebänke " oder „Kurverwaltung"
tragen , untersagt . *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 1. April 1903.

_ Der Magistrat.
Auszug aus der Straften -Polizei-
Verordnung vom 18 . Sept . 1000.

8 57.
Verkehr in der Kochbrnnnen - Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren iü ohne Begleitung
erwachsener Personen , Kinderwärterinnen jedoch , die
sich in Ausübung ihres Berufes befinden , über¬
haupt der Aufenthalt in der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2 . Personen in unsauberer Kleidung , ferner
solchen Personen , welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen , ist der Aufent¬
halt in der Kochbrunnen - Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Aula ge nicht gestattet.

3 . In der Zeit vom 1. April bis 1 . November
ist das Rauchen in der Kochbrunnen - Anlage bis
9 Uhr Vormittag « verboten.

4 . Das Mitbringen von Hunden in die Koch-
brunnen -Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5 . Während der Brunnenmusik darf die Ver¬
bindungsstraße zwischen Taunusstraßc und Kranz¬
platz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt be¬
fahren werden . _ *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 1. April 1903.
_ 2 >et  Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für das Terrain zwischen

Lahnstraße und dem Wellritzthal , den Distrikten
„Schwalbachcr Chaussee " , „Hinter Ueberhoben"
und „Geisheck " hat die Zustimmung der Orts¬
polizeibehörde erhalten und wird nunmehr im
Rathdans , 1. Obergeschoß , Zimmer No . 38a,
innerhalb der Dienststunden zu Jedermanns Ein¬
sicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875 . betr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präclusivische », mit dem
11 . Mai cr . beginnenden und einschließlich
8 . Juni cr . endenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind . *

Wiesbaden , den 6. Mai 1903.
Der Magistrat.

_ In Bertr . : FrobeninS.

Bekanntmachung.
Die drei städtischen Volksbadeanstalten

befinden sich
1 . im Gebäude der Höh . Mädchenschule,

Kellergeschoß . Eingang neben der
Mädchenschule,

2 . am Kirchhofsgäßchen,
3 . im Hause Roonstraße No . 3.

Es werden verabfolgt:
Brausebäder in sämmtlichen Anstalten, Sitz¬

brausebäder in den Anstalten am Schloßplatz und
Roonstraße , Wannenbäder in der Anstalt an der
Roonstraße für Männer und Frauen.

Wannenbäder in der Anstalt am Schloß¬
platz für Frauen den ganzen Tag , für Mänücr
nur zwischen 1 und iIA  Uhr . Die Frauen-
abtheilmig ist in allen Bädern von 1— 4 Uhr
geschlossen . *

Das Stadtbauamt.
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1. Frachtmarkt.
Weizen. per 100 Kg.
Roggen. 100
Gerste . 100
Safer . . 100
Stroh . 100
Heu . „ 100

2. Viehmarkt.
Ochsen: I. Qualität per 50 5

„ 50 ,
„ 50 ,
« 50 ,

• • H j
. . „ 50 ,
- - „ 50 .
. . „ 50 ,

II.
Kühe- I.

II.
Schweine
Mast-Kälber
Land-Kälber
Hammel. ,

8. Victualienmarkt.
Butter . per Kilogr.
Eier . . 25 Stück
Handkase. . . . „ 100 „
Fabrikkäs- . 100 ..
Eßkartoffeln. . . „ 100 Ka.
Kartoffeln. Kilogr.
Zwiebeln . . . . .

Wiesbaden, den9. Mai 1908.

Höchst. stN-dr.
Preis. Preis.

4 T 4
Zwiebeln . . .
Blumenkohl. .
Kopfsalat . . .
Gurken. . . .

15 40 15 Spargel . . .
5 4 60 Grüne Bohnen .
7 6 60 Grüne Erbsen ,

Wirsing . . .
Weißkraut. . .

72 — 70 — Weißkraut. . .
68 66 _ Rothkraut. . .
68 64 _ Gelbe Rüben. .
58 56 _ Neue gelbe Rüben
1 10 1 _ Weiße Rüben
1 60 1 50 Kohlrabi, obererd.
1 40 1 30 Kohlrabi . . .
1 40 1 30 Grün-Kohl

Römisch-Kohl .
Petersilien. . .2 40 2 80 Porree . . . .

1 75 1 25 Sellerie. . . .
7 — 4 — Kirschen. . . .
5 — 4 — Saure Kirschen.9 — 8 50 Erdbeeren. . .

— 10 — 9 Himbeeren. . .— 20 — 18 Heidelbeeren. . .

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom2. bi« einschl. 8. Mai 1903.

per 50 Kg.
„ Stück

Kilogr.

50 Kg.
Kilogr.

Stück

Kilogr.

Höchst. Ni-dr. .Höchst. Niedr.
Preis. Pr-l«. Preis. Preis.
%

A 1 A
Stachelbeeren . . per Kilogr.

4 4 A
— 80 — 50 Preißelsteeren . . . „ — — — —
— 15 — 14 Johamiirbeeren . . . — — — —
— 60 — 40 Trauben . . . . — — —
1 15 1 10 yifpfel . “ ' — 60 —- 35
1 40 1 20 Birnen . . . . . . _ 60 35— 80 — 80 Zwetschen. — —

— 50 -- 45 Kastanien . . . ' „ — — --
— 30 — 25 Eine Gans. 9 — 8 —
— — — — Eine Ente. 4 50 4 25— 30 — 25 Eine Taube. — 75 — 60— 24 — 20 Ein Hahn. 1 70 1 50— — — — Ein Huhn. 2 50 2 20— — — — Ein Feldhuhn. — — — —

Ein Hase.— 15 — 12 Aal . per Kilogr. 3 20 2 80-- — — — Hecht . „ 3 20 2 80— 40 — 35 Backfische. _ 80 — 60
1 40 1 20

4 — 3 4. Brod und Mehl.— 18 — 15 Schwarzbrod: Langbrodp.O,- Kg. — 15 — 13
1 — 1 — .. p. Üaib — 52 — 43— — — — Rundbiodp. 0,»Kg. _ 13 — 13
4 — 3 50 m ,, p >Laib —> 45 — 45

1- — — — Weißbrod: a. 1 Wasserweck. . | — 3 3
I— — — b. 1 Milchbrödchen. | — 3 — 3

Weizenmehl: No. 0 per 100 Kg.No. I 100
No. II . 100 ..

Roggcnmehl: No. 0 . 100 _
No. I .. 100 „

8. Fleisch.
Ochsenficisch: von der Keulep. Kg.

Bauchfleisch„ „
Kuh- ydcr Rindfleisch. . . .
Schweinefleisch. . . . . .
Kalbfleisch. *
Hammelfleisch. .
Schaffleisch . .
Dörrfleisch. ' „
Solpcrfleisch . . . . . .
Schinken . .
Speck, geräuchert . . . . .
Schweineschmalz. . . . . .
Nicrcnseit. .
Schwartenmagcn. frisch . .
Schwartenmagen,geräuchert. .
Bratwurst . „
Fleischwurst. „
Leber-u.Dlntwurst. frisch . ,
Leber- u.Blutwurst,geräuch. . .

J:

50

M-dr.
P-ei».
2̂
26
2t
24
21

Städtisches Accise-Amt.

44
28
32
60
50
20
20
60
60
84
80
60
80
60
80
60
40
96
80

Entwurf.
Auf Grund de« Beschlüsse« der Stadt¬

verordnetenversammlungvom. wird
das Ortsstatut vom 18. Dezember 1900(12. Febr.
1901), betr. die Erhebung einer Gebühr für die
Benutzung de« Canalnetzes der Stadt Wiesbaden,
geändert, wie folgt:

1. Die Bestimmungen unter8 2b werden auf¬
gehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:
»für bereis angcschlossene Grundstücke, sobald auf
denselben Neubauten errichtet oder bestehende Ge¬
bäude um ein Stockwerk erhöht oder solche Aus¬
besserungen oder Veränderungen unterzogen werden,
welche eine wesentliche Umgestaltung der Umfassungs¬
mauern, der inneren Tragwände oder der Decken-
Constructionen bedingen(vergl. Bau-Volizei-Vcr-
ordnuna vom 18. November 1895, 8 25. Abs. 1)."

. 3n 8 4, Zeile3. werden die Worte„bisher
geltenden gestrichen und durch die Worte: „bis
zum 12.Februar 1801 in Geltung gewesenen" ersetzt.
, , b- Zwischen die 88 4 und5 werden als 8 4a
folgende Bestimmungen eingcschoben.

Erneut- G-bührenpflicht in Folge der Anlage
neuer Straßen.

.̂ Ed ein bereits angeschloffencs Grundstück,
für dessen Anschluß an die städtischen Canäle eine
Zahlung bereits geleistet worden ist, von Straßen
durchschnitten oder in anderer Weise berührt, die
auf Grund später festgelegter Fluchtlinien angelegt
wcrdcn̂so wird dasselbe unter den im8 2b festgc-
legten Voraussetzungen von Neuem gebührenpflichtig.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich dann nach
den nunmehrigen Straßenfrontlängen mit der
Maßgabe, daß die der früheren Gebührenberechnung
lleibttt * gelegten Straßenfronten außer Ansatz
r rtJi " vn Grundstück in zwei oder mehr
selbstständige Grundstücke gctheilt worden, so tritt
eie Gcbuhrenpflicht jeweilig nur für diejenigen
Thellgrundstucke ein, bezüglich deren die Voraus¬
setzungen des 8 2b zutreffen, und es bleiben die
der früheren Gebührenberechnung zu Grunde ge¬
legten Straßenfronten nur soweit außer Ansatz.
®IB ne das einzelne, jeweilig in Frage stehende
Grundstuck begrenzen.

Kommt ein Theil der alten Straßenfront da-
durch m Wegfall, daß die neue Straße seitlich in
eine alte Straße einmündet, so wird die für da«
tveggefallene Stück der alten Straßenfront ent¬
richtete Gebühr Demjenigen znrückbezahlt. der die
betreffende Gebühr entrichtet hat.
m Ortsstatut tritt mit dem Tage seiner
Veröffentlichung in Kraft.

Vorstehender Entwurf wird gemäß 8 13.
Abs 2, der Stadteordniing vom 4. August 1897
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht mit
~cm. ^ merken, dag etwaige Einwendungen gegen
denselben innerhalb der nächsten zwei Wochen, vom
Tage nach der Veröffentlichung an gerechnet, bei
Uns geltend zu machen sind. *

Wiesbaden, den3. März 1903.
__ Der Magistrat.

Stadt , öffeutl . Güter -Niederlage.
In die städt. öffentliche Güter-Niederlage unter

dem Accise-Amis-Gebäude,Neugasse 6a hier,werden
icderzcit unverdorbene Waaren zur Lagerung au
genommen.

^ ®as  Lagergeld beträgt zehn Vf. für je 50 kg
und Monat. Die näheren Bedingungei, sind in
unserer Buchhalterei, Eingang Ncugasse 6a, zuerfahren.

Städtisches Accisc-Amt.

Bekanntmachung.
Auf Beschluß des Magistrats und der Stadt-

verordneten-Versammlung wird bekannt gegeben,
daß von heute ab für alles hier veracciste frische,
gesalzen- und geräucherte Fleisch von Schlachtvieh
(Ochsen, Kuben, Rindern, Stieren, Kälbern,
Hammeln, Schafen und Schweinen) bei der Aus¬
fuhr nach außerhalb de« Stadtbezirks belegenen
Orten eine Acciserückvergütung nach unten stehen¬
den Sätzen gewährt wird, wenn die auszuführende
Quantität mindestens 25 Kilogramm beträgt und
,m übrigen die Vorschriften über das Verfahren
bei Gewährung von Rückvergütnngen(§ 10 derAcciseordnung) eingehalten werden.

Die Acciserückvergütung beträgt für das Kilo¬
gramm Fleisch von

a) Ochsen, Kühen, Rindern,
Stieren,Kälbern,Hämmein
"nd Schafen 3,5 Pf. p. Kg.

b) Schweinen 2.5 Pf. p. Kg.
GewichiStheile unter>/»Kg. (500 Gr.) kommen nicht,
solche über V- Kg. (500 Gr.) als 1 Kg. zur Ab-rechnung.

Wiesbaden, den5. Juni 1897.
Der Magistrat.

In Vcrtr. : Heß.
Vorstehende Bekanutmachung wird hiermit

wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht. *Wiesbaden, den7. Mai 1903.
, _ Städtisches Acciseamt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Sommer-

uipuate (April bis einschließlich September) um
B Uhr Vormittags. *

Wiesbaden, den9. April 1903.
_Städtisches Accise-Amt.

Bekanntmachung.
Bei Revisionen von Hausciitwässerungs-An>

lagen wurde mehrfach wahrgenommen, daß die
Wasserverschlüsseunter den Küchenspülsteinen, Bade¬
wannen und sonstigen Ausgüssen die sogenannten
Bleisyphons, ungenügend gereinigt werden. Das
Aufsteigen schlechter, gesiindheiiSschädlichcr und übel-

, riechender Luft aus den in den SyphonS sich an-
>sammelnden, in Fäulniß übergehenden Stoffe ist

die Folge hiervon.
Es wird deshalb unter Hinweis auf die Be-

stnnmungen de« 8 5 der Polizei-Verordnung vom
1. August 1889, wicverholt auf die Wichtigkeit und
Nothwendigkcit einer sorgfältigen und regelmäßigen
Reinhaltung der Wasserverschlüsseunter den Spül¬
steinen, Badewaiinen und Ausgüssen besonders
aufmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich
ein- bis zweimal vorgenommen und dabei folgender
maßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser eingegossen hat, um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man direct unter den Shpbon
einen leeren Eimer, öffnet durch Aufdrehen mit
einer gewöhnlichenZange oder einem anderen
geeigneten Werkzeug die am tiefsten Ende des
Wasserverschlusses eingebrachte Schraube und reinigt
durch die entstandene untere Ocffnung, am besten
mittelst einer geeigneten biegsamen Bürste mit
Drahtstiel durch mehrmaliges Auswischen die ge¬
krümmten Rohre. Der Kopf der Schraube ist
ebenfalls von Schmutzbestandthcilcn zu befreien.
Hierauf gießt man nach Schließung der Schrauben-
offnung eine genügende Menge Wasser, am besten
heißes Wasser, in die Ablauföffnung des Spül¬
steine« oder Ablaufbcckens, damit die etwa noch
zurückgebliebenen Schmutztheilc aus dem Wasser
Verschlüsse entfernt werden.

Den Inhalt der vor der Reinigung unter den
Wafferverscblußaufgestelltcn Eimer schütte manin da« Closet ans.

Wiesbaden, den1. Mai 1903.
Stadtvauamt,

Abtb. für Canalisationswescn
Bekanntmachung.

Betrifft: Die Entfernung der Klebringe an den
Obstbäumeil.

Unter Hinweis auf meine Verfügung vom
26. August 1902, J .-Nr. 6135, Kr.-BI. Nr. 104
unter Nr. 420, mache ich darauf ansincrksam, daß
nunmehr die Klebringe von den Obstbänmen zu
entfernen und sogleich zu verbrennen sind.

Das sofortige Verbrennen ist unbedingt er¬
forderlich, da sonst gar mancher Schädling, der
noch lebend am Leimring festsitzt, Zeit und Gelegen¬
heit hat, sich zu verpuppen, um in ganz knrzer
Zeit als Schmetterling bezw. als Raupe sein Zer¬
störungswerk von Neuem zu beginnen; dies gilt
namentlich von den an manchen Bäumen massenhaft
gefangenen Sackträgermotten(Futteralmotten).

Die unter den Klebringen versteckten Rüssel¬
käfer, Apfelblüthenstecher und Baumwanzcu sind
dabei sorgfältig zu samnicln und zu vernichten.

Die Polizeiverwaltungeu der Städte und die
Herren Bürgermeister der Landgemeinden haben
allen Obstbaumbesttzcrn das Entfernen und sofortige
Verbrennen der Klebringe mit dem Bemerken aus-
zugcben. daß die Arbeit bis znni 15. Ifd. M. beendet
sein muß. Ucber die Ausführung der Arbeit er¬
warte ich bi? zum 20. lfd. M. Bericht.

Wiesbaden, den5. Mai 1903.
Der Königliche Landrath:

J .-Nr. II. 2793. von Hertzbrrg.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich mit der

Aufforderung zur öffentlichen Kenntniß. die Kleb¬
ringe bis spätestens zum IS. d. M. zu ent¬
fernen, andernfalls diese Arbeiten auf Kosten und
Gefahr der betreffenden Obstbaumbesitzerdurch
Dritte im Zwangswege vorgenommen werden
müssen. *

Sonnenberg, den 10. Mai 1903.
_ Der Bürgermeister: Sch  midi.

Bekanntmachung.
Die erste Rate Staatssteuer für 1903

ist fällig und ist deren Eiiizablnng spätestens bis
zum 15. d. M. in den Kassenstunden Vormittags

i von 8—12 Uhr (Werktags) bei der Gemeindekasse
zu bewirken. *

Sonnenberg, den7. Mai 1903.
Der Bürgermeister: Schmidt.

Fremden-Führer.
Kurhaus, Kochbrunnen, Kolonnaden, Kuranlagen,
Königliches Theater , auf dem Warmen Damm.
Residenz-Theater , Bahnhofstraße 20.
Walhalla-Theater , Mauritiusstraße la.
Reichshallen-Theater , Stiftstraße 16.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-Spielplaiz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Kochbrunnen. Täglich geöffnet

Jon 8—11 vormittags u. 4—6 Uhr nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

König!. Schloß.
Augusta-Viktoria-Bad, Yiktoriastraße 4.
Städtische Gemälde- Galerie und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst- Vereins,
Wilhelmstraße 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von V2II—1 Uhr vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothek, Wilhelmstraße 20.
Die Bibliothek ist an jedem Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleihung und
Rückgabe von Büchern geöffnet; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

Naturhistorisches Museum, Wilhelmstraße 20.
Geöffnet Sonntags von 10—1, Montags und
Dienstags von 11—1, Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
jeden ersten Sonntag im Monat auoh Sonntags
nachm, von 3—5 Uhr. Samstags geschlossen.

Altertums- Museum, Wilhelmstraße 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)
von 11 1 und 3—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen

Zeit sind Friedrichstr. 1, 1 Stiege,zu anderer
anzumelden.

Bibliothek des Altertums- Vereins, Friedrich¬
straße 1. Montags und Donnerstags morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Fisohbach im Rathause.
Eingang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Kimigliches Schloss, am Schloßplatz. Die inneren
Räume täglich zu besichtigen. Einlaßkarten
-5 Pf. beim Schlols-Kastellan.

Justizgebäude, Gerichtsstraße.
Rathaus, Sehlolsplatz 6.
Ratskeller mit künstlerischen Wandmalereien.
Staats-Archiv, Mainzerstraße 64.
Reichsbank, Luisenstraße 19.
Landesbank, Rheinstraße 30.
Polizei-Direktion, Friedrichstraße 32.
Passbüreau, Friedrichstraße 32.
Polizei-Reviere: I .Röderstr.29 ; II. Oranienstr.22,

III . Bertramstr . 22, Hinterh. ; IV.Miohelsbergll;
V. Philippsbergstr. 15.

Infanterie-Kaserne, in der Schwalbacherstraße.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstraße.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstralse.
Kaiserliches Postamt. Hauptpostamt: Rhein¬

stralse 25 und Luisenstraße 8 und 10,
Zweigpostämter: Schützenhofstraße3,Wellritz¬
straße 45 und Taunusstraße 1. Geöffnet:
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr vor¬
mittags bis 8 Uhr abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bezw. 8—9 Uhr vormit¬
tags und von HVs Uhr vormittags bis 1 Uhr
nachmittags. Abfertigungsstelleder Briefträger
und Zeitungsstelle, sowie Packetausgabe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Paclcet-
annahme : Luisenstraße 8 und 10. Ausgabe
für postlagernde Sendungen: Rheinstralse 25,
Hofgebäude rechts.

Kaiserliches Telegraphenamt, Rheinstralse 25
Ununterbrochen geöffnet. (Ton 12 Uhr nachts’
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen bei dem Postamte (Rheinstr. 25),
im linken Hofgebäude, Eingang durch den
unteren Torweg. (Bei verschlossenem Tore
ist die Nachtschelle zu ziehen.)

Protestantische Hauptk'rche , am Schloßplatz.
Küster wohnt Ellenbogengasse 8.

Protestantische Bergkirche, Lehrstraße . Küsterwohnt nebenan.
Protestantische Ringkirche, oberhalb der Rhein-

strafte. Küster wohnt An der Ringkirche 3, P.
Katholische Pfarrkirche , Luisenstr. Den ganzen

Tag geöffnet.
Katholische Mariahilfkirche, Platterstraße . Den

ganzen Tag offen.
AitkatholischeKirche, „Friedenskirche“, Schwal¬

bacherstraße . Der Küster wohnt Adlerstr. 69.
Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurterstr . 1.

Außer Sonntags täglich Gottesdienst. Der
Küster wohnt Frankfurterstraße 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Kultusgemeinde, Michelsberg.
Kastellan wohnt nebenan. Wochen-Gottes-
dienst morgens 63/« Uhr und abends 5l/s Uhr.

Synagoge, Friedrichstraße 25. An Wochentagen
morgens 7 Uhr und nachmittags i l/i  Uhr ge¬öffnet. Kastellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet. Kastellanwohnt nebenan.
Loge Plato, Friedrichstraße 27. Besichtigung nurfür Berechtigte.

LandwirtschaftlichesInstitut zu Hof Geisberg.
Höhere Schulen: Könlgl. Humanistisches Gym¬

nasium, auf dem Luisenplatz. Koni gl. Real-
Gymnasium, auf dem Luisenplatz. Städtische
Oberrealschule, in der Oranienstraße . Höhere
Mädchenschule, am Schießplatz.

Gewerbeschule, in der Wellritzstraße.
Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des Herrn Geh.Hofrats

Prof. Dr. R. Fresenius, Kapellenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe, Platterstraße , sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof, neben der Griech. Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Kultus¬

gemeinde sind im Sommer Sonntags, Montags,
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u. nachm, v. 3' /i —7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstunden nach Anmeldung beim Kastellan
Schott, Schulberg 3,

Denkmäler: Kaiser-Wilhelm-Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiser-Friedrich-Platz, Fürst-
Bismarek-Denkmal auf dem Wilhelms-Platz,
Waterloo - Denkmal auf dem Luisenplatz,
Bodenstedt - Denkmal oberhalb der Alten
Kolonnade und Krieger-Denkmäler im Nerotal
und auf dem alten Friedhof.

Schiessstände des WiesbadenerSchützen-Vereinv
Unter den Eichen. Täglich geöffnet.

Bürger-Schützen-Halle, Unter den Eichen.
Pistolen-Schiessstände, hinter der AltenKolonnade

und auf der Kronenburg, Sonnenbergerstra&e.
Flobert-Schiessstand: Beausite.
Reitschule, Luisenstraße 4/6.
Turn-Hallen. Turnverein : Hellmundstraße 25

Männer-Turnverein : Platterstraße 16. Turn»
Gesellschaft: Wellritzstraße 41.

Heidenmauer, in der Kirchhofsgasse.
Neroberg mit Restaurations-Gebäude und Aui-

sichtsturm.
Wartturm (*/» Stunde von Wiesbaden). Ruine

auf der Bierstadter Höhe. Restauration.
Sonnenberg (l/a Stunde von Wiesbaden). Ruine

mit Restaurations-Gebäude. — Heiligkreuz¬
kirche auf dem Friedhof. — Alt-Deutschland,
SehenswürdigkeitI. Ranges, Wiesbadenerstr.54.

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg. Restaurant . Schöne
Fernsicht.

Etablissement„Bahnholz“ bei Wiesbaden. Luft.
kurort, Restaurant und Cafe.

Jagdschloss Platte. Kastellan wohnt im Schloß.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Bampfschiffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft«
Abfahrten von Biebrich morgens 8.05, 9.50

(Schnellfahrt), 10.35, 12.50 bis Cöln, mittags 3.20
(nur an Sonn- und Feiertagen ) und 6.35 (Güter,
schiff) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 8 Uhr. F329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364.

Biebrich - Mainzer Dampfschiffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbahn.
Beste Gelegenheit nach Mainz-Biebrich-Wiesbaden

Sommer-Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz: 6* 9 10 11 12 1 2

3 4 5 6 7 8 83ßf.
An und ab Station Kaiserthor-Zentral¬
bahnhof 15 Minuten später.

Ton Mainz nach Biebrich : 810* 9 10 11 12 1
2 3 4 5 6 7 8 9f.

An und ab Station Kaiserthor-Zentral¬
bahnhof 5 Minuten später,

f Nur Sonn- und Feiertags.
* Nur Dienstags und Freitags.

Sonn- und Feiertags Extratouren . — Extra¬
boote für Gesellschaften. Frachtgüter 35 Pfg.
per 100 Ko.

Druck und Bering der L Schellenberg 'ichen Hof-Buchdruikereiiu WieöbadG-

Holland-Amerika-Linie.
(General- Agenten für Wiesbaden: Reisebüreau

J. Schottenfels& Co., Theater-Kolonnade,)
D. „Noordam“ von Newyork nach Rotterdam,

6. Mai vorm, von Newyork abgegangen mit
208 Kajüts- und 545 Passagieren3. Klasse. D.
„Ryndam“von Newyork nach Rotterdam,29.April
vorm, von Newyork abgegangen mit 384 Kajüts-
und 300 Passagieren 3. Klasse. D. „Potsdam*
von Rotterdam nach Newyork, 3. Mai 10.30 vorm.
Lizard passiert. D. „Statendam“ von Newyork
nach Rotterdam, 2. Mai vorm, in Rotterdam ein¬
getroffen. D. „Rotterdam“ von Rotterdam nach
Newyork, 5. Mai nachm, in Newyork einge¬
troffen. F330"" " — r -
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